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 Barometer 
Das Barometer zeigt wichtige Daten, die im letzten Quartal im Zusammenhang mit Haus-, 
Fach- und Zahnärzten sowie Apothekern veröffentlicht wurden. Sie fundieren die Bera-
tung und erlauben eine bessere Einschätzung der aktuellen ökonomischen Entwicklung  
in dieser Branche.

Praxisgewinn: Wie positioniert sich Ihre Fachrichtung?
Basierend auf einer aktuellen Auswertung der Heilberufedatenbank ATLAS MEDICUS® für die KV-
Region Baden-Württemberg zeigt sich, dass die Laborärzte im Jahr 2019 mit einem durchschnitt-
lichen Wert von mehr als 519.000 € den höchsten Gewinn im Fachgruppenvergleich verzeichnen 
konnten. 

Geräteintensive Fachgruppen liegen vorn

Gut positioniert waren auch die anderen geräteintensiven Fachgruppen (vgl. Abb.). Generell gilt, 
dass geräteintensive – sowie häufig auch ambulant operativ tätige – Fachgruppen höhere Honorar-
einkünfte erwirtschaften, allerdings auch höhere Kosten haben. Dennoch zeigt der Fachgruppen-
vergleich aus ATLAS MEDICUS®, dass die entsprechenden Praxen deutlich bessere Ergebnisse 
erzielen als jene, die konservativ ausgerichtet und eher der sprechenden Medizin zuzuordnen sind 
(vgl. Abb.). Dies legt die Vermutung nahe, dass geräteintensive und operative Leistungen innerhalb 
der Abrechnungssysteme nach wie vor besser berücksichtigt werden. 

Durchschnittsbetrachtung verwischt Spezialisierungs- und Effizienzeffekte

Die Tatsache, dass die Fachgruppen der Zahnärzte und der Allgemeinmediziner mit rund 
185.307 € bzw. 183.364 € mit recht deutlichem Abstand hinter den Top 10 der Fachrichtungen 
liegen, ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Einkommensunterschiede innerhalb einer 
Fachgruppe mit ihrer Größe zunehmen. Gerade bei den Zahnärzten (6.357 Niedergelassene in 
Baden-Württemberg) wird dies besonders deutlich – hier gibt es viele Spezialisten, die weit über 
dem dargestellten Durchschnittswert liegen.

Gewinncheck: Die eigene Praxis richtig einordnen 

Im Gesundheitswesen stehen Sachziele wie die qualitativ bestmögliche Versorgung der Patienten 
im Vordergrund. Angesichts der mit einer Niederlassung verbundenen hohen Investitionen, der 
Regulierungen und Restriktionen (insbesondere hinsichtlich der Leistungsmengen und Abrech-
nung), der fehlenden Planungssicherheit beim Honorar bei gleichzeitiger Leistungsverdichtung 

durch steigende Patientenzahlen sind Ärzte heute jedoch mehr denn je auch in ihrer Eigenschaft 
als Praxismanager gefragt. Der Vergleich des Gewinns der eigenen Praxis mit dem entspre-
chenden Durchschnittswert der Fachgruppe kann einen ersten Hinweis darüber geben, ob ein 
Praxisbetrieb rentabel ist oder nicht. Liegt der Wert im Durchschnitt oder darüber, könnte für 
die betreffende Praxis die Information interessant sein, was „die Besten“ der Fachgruppe – die 
sog. „Benchmark“ – erzielen. Liegt die Rentabilität der Praxis hingegen deutlich unterhalb des 
Fachgruppendurchschnitts, kann dies auf ein grundlegendes Effizienzproblem hindeuten, das 
gegebenenfalls mit einem erfahrenen Praxisberater näher analysiert werden sollte. Wichtige Stell-
schrauben für den Praxisgewinn sind unter anderem der Standort, die Patientenstruktur, die Aus-
richtung der Praxis (konservativ/operativ), Spezialisierungen und Selbstzahlerangebote. Daneben 
haben die laufenden Kosten (z. B. für Personal, Sachkosten, Mieten, Zinsen etc.) einen unmittel-
baren gewinnmindernden Effekt. 

Selbstverständlich sind zur genauen Beurteilung der Ertragskraft einer Praxis weitere Informa-
tionen notwendig. Hinzu kommt, dass es sich bei den ATLAS MEDICUS® Werten um eine reine 
Durchschnittsbetrachtung handelt, wobei die Ausprägungen innerhalb der Fachgruppen und/
oder nach Regionen deutlich nach unten oder oben abweichen können.

Abb. 1 – Gewinnranking nach Fachgruppen Baden-Württemberg: Top 10 vs. Bottom 10
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Quelle: PVS Verband 2019 Grafik: REBMANN RESEARCH



Seite 4    ::    QUID 3/2020 QUID
Honorarauswertung April:  
Privateinnahmen sinken um ein Drittel 
Die Corona-Pandemie hat auch im April für stark rückläufige Privateinnahmen im Vergleich zum 
Vorjahresmonat gesorgt. Dies geht aus einer erneuten Analyse des Verbandes der Privatärztli-
chen Verrechnungsstellen (PVS) hervor. Die 10 untersuchten Fachrichtungen waren von Umsatz-
rückgängen zwischen knapp 27 % und rund 44 % betroffen. Über alle Fachgruppen hinweg san-
ken die Privaterlöse um fast 33 %.

Abb. 2 – Durchschnittlicher Rückgang der Privateinnahmen nach Fachgruppen
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Quelle: PVS Verband 2019 Grafik: REBMANN RESEARCH

Der PVS Verband wird die Honoraranalyse in den kommenden Monaten fortführen. Er bemängelt, 
dass es für gravierende Ausfälle bei den Privateinnahmen – anders als bei den kassenärztlichen 
Einnahmen - keine speziellen Hilfspakete für Praxen gibt. Zwar haben sich die Bundesärztekam-
mer BÄK und der PKV-Verband auf Extravergütungen rückwirkend zum 9. April (zuvor: 5. Mai) 
einigen können (siehe unten). Diese reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um die dargestellten 
Verluste aufzufangen. Hinzu kommt, dass sich ausbleibende Privateinnahmen aufgrund der kon-
tinuierlichen Abrechnung deutlich schneller in Liquiditätsproblemen niederschlagen als GKV-Ein-
nahmen. 

Pandemiebedingte PKV-Extravergütungen/-leistungen rückwirkend zum 5.5.2020: 
■  Hygienezuschlag auf den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt (14,75 €), Berechnung mit 

Analogziffer GOÄ-Nummer 245, 2,3-facher Satz (die Gültigkeit der Regelung ist vom ehe-
mals 31.07. bis 30.09.2020 verlängert worden)

■  Telefonische Beratungen: GOÄ-Nr. 3 darf je vollendete zehn Minuten abgerechnet werden, 
wenn aus Gründen der Pandemie weder ein persönlicher Kontakt noch eine Videosprech-
stunde möglich ist. Die Leistung ist je Sitzung höchstens viermal berechnungsfähig. Pro 
Kalendermonat sind maximal vier telefonische Beratungen berechnungsfähig.

■  Videosprechstunde in der Psychotherapie: Leistungen im Rahmen der Eingangsdiagnostik, 
Indikationsstellung und Aufklärung dürfen pandemiebedingt auch im Rahmen einer Video-
sprechstunde (ohne persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt) zum Ansatz kommen. 

 

Pandemie: Zi Trendreport zieht Bilanz für das 1. Quartal 
Erste Auswertungen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Leistungsgeschehen 
der Vertragsärzte im ersten Quartal 2020 liegen vor. Basierend auf den Abrechnungsdaten von 
14 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) kam das Zentralinstitut (Zi) zu folgenden Ergebnissen:
 

■  Patientenansturm auf die Praxen in der ersten Märzhälfte 2020: Gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres ergaben sich zweistellige Fallzahlzuwächse. Eine der Ursa-
chen lag in den Vorzieheffekten bei den Arzneiverordnungen für besonders gefährdete 
Patientengruppen.

■  Ausbleibende Patienten ab Mitte März 2020: Parallel zum Zeitpunkt der Schulschließun-
gen waren die Praxen bei den Fällen mit persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt von einem 
Einbruch der Fallzahlen betroffen, die je nach Fachrichtung zwischen 37 und 64 % im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum lagen (vgl. Tab.). Die Gründe waren im veränderten Patienten-
verhalten zu suchen (Kontaktbeschränkungsverordnung, Angst vor Ansteckung); die Ver-
tragsärzte hielten ihre Praxen trotz zunächst mangelnder Schutzausrüstung weiterhin offen, 
was sich anhand der erfassten Anzahl abrechnender Vertragsärzte belegen lässt.

■  Zunahme der Hausbesuche im organisierten Notdienst in der zweiten Märzhälfte 
2020: Während die Zahl der Notfälle im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen abnahm 
(18.03.-24.03: -24 % und 25.03.-31.03: -29 %), stieg jene der Hausbesuche im organisierten 
Notdienst ebenso an (18.03.-24.03: +10 % und 25.03.-31.03: +9 %) wie die der Hausbesuche 
durch qualifizierte Mitarbeiter (18.03.-24.03: -1 % und 25.03.-31.03: +28 %).

■  Extremer Anstieg bei den Videosprechstunden und den telefonischen Beratungen in 
der zweiten Märzhälfte 2020: Bei den Videosprechstunden hatten sich bereits bis Mitte 
März starke Wachstumsraten ergeben. Zwischen dem 18.03. und 24.03. erhöhten sie sich 
um 301,77 % und zwischen dem 25.03. und 31.03. sogar um 547,98 %. Bei der Bereitschafts-
pauschale für telefonische Beratung lagen die entsprechenden Steigerungsraten bei 251 % 
und 169 %.



Seite 5    ::    QUID 3/2020 QUID
■  Massive Leistungseinbrüche bei Früherkennungsmaßnahmen, Versorgungsleistun-

gen für chronisch Kranke und ambulanten Operationen: Je nach Früherkennungsmaß-
nahme ließ sich ein Rückgang zwischen 23 % und 82 % beobachten. Beim ambulanten Ope-
rieren zeigten sich folgende Entwicklungen: 18.03.-24.03: -29 % und 25.03.-31.03.: -38 % .

Der vollständige Trendreport des Zi für das erste Quartal 2020 ist als PDF unter folgender Adresse 
abrufbar: www.bit.ly/3lIAqP2. Ein ausführlicher Bericht für das erste Halbjahr 2020 wird folgen. 

Tab. 1 –  Relative Veränderung der Anzahl an Behandlungsfällen  
mit Grund- und Versichertenpauschalen

Fachgruppe 4.3.-10.3. 
(t1)

11.3.-17.3. 
(t2)

18.3.-24.3. 
(t3)

25.3.-31.3. 
(t4)

Anästhesisten 16 % -10 % -37 % -50 %
Angiologen 16 % -13 % -34 % -44 %
Augenärzte 13 % -14 % -58 % -64 %
Chirurgen 11 % -15 % -42 % -47 %
Endokrinologen 10 % -9 % -37 % -43 %
Gastroenterologen 23 % -9 % -37 % -43 %
Ärzte für pyhsikal. u. rehabil. Medizin 16 % -16 % -47 % -53 %
Gynäkologen 19 % -8 % -35 % -48 %
Hausärzte 9 % 11 % -12 % -39 %
Hämatologen/Onkologen 14 % -14 % -40 % -41 %
Hautärzte 18 % -13 % -43 % -44 %
HNO-Ärzte 13 % -19 % -48 % -54 %
Humangenetiker 97 % -17 % -29 % -28 %
Kinder- und Jugendärzte 18 % -10 % -45 % -53 %
Kardiologen 16 % -10 % -34 % -40 %
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 28 % -12 % -38 % -41 %
Radiologen 5 % -12 % -35 % -40 %
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen 15 % -11 % -36 % -42 %
Nephrologen 12 % -13 % -47 % -54 %
Nervenärzte 13 % -13 % -38 % -46 %

Der Report zeigt, dass die Leistungen zum Teil erheblich zurückgegangen sind. Hinzu kommen 
weitere Fallzahlrückgänge im Bereich der privaten Krankenversicherung und bei den Selbstzah-
lern. Ob die vielen versäumten Früherkennungsmaßnahmen und ambulanten Operationen etc. in 
diesem Jahr nachgeholt werden können, hängt auch davon ab, ob und wann sich eine eventuelle 
zweite Welle der Pandemie entwickelt. Nach der Phase mit ausbleibenden Patienten ist gegen-
wärtig aufgrund der aufzuholenden Termine mit einer Überlastung vieler Praxen zu rechnen.

Nachdem das Zi den Einfluss der Pandemie auf die Leistungszahlen im vertragsärztlichen Be-
reich untersucht hat, wären auch eine Quantifizierung der hiermit verbundenen Honorareinbußen 
der Ärzte sowie die Inanspruchnahme von Stützungsmaßnahmen von Interesse. Aufgrund der ge-
setzlichen Vorgaben bieten alle KVen zumindest stark rückläufigen vertragsärztlichen Umsätzen 
(in Verbindung mit einem Fallzahlrückgang) mittlerweile einen Schutzschirm.

 Talk 
Talk kommentiert gesundheitspolitische Entscheidungen und Diskussionen, die 
für alle Fachrichtungen relevant sind. Das Wissen um diese aktuellen Rahmen- 
bedingungen bildet oft einen zentralen Erfolgsfaktor für alle managementrelevanten  
Entscheidungen. 

E-Arztbrief: Honorar wird angehoben
Seit dem 1. Juli gilt eine deutliche Honorarverbesserung für den E-Arztbrief bei gleichzeitiger 
Abwertung des Faxversands. Damit hat die Selbstverwaltung eine Vorgabe des Digitalen Versor-
gung Gesetzes (DVG) umgesetzt (vgl. Tab. 2).

Mit der Höherbewertung des E-Arztbriefs setzen die Selbstverwaltungspartner einen - wenn auch 
kleinen - Anreiz für die Digitalisierung. Künftig darf der Versand von E-Arztbriefen nur noch über 
den Übermittlungsdienst „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) erfolgen, was auch Voraus-
setzung für die Abrechnung ist. Da sich die Umsetzung von KIM verzögert, gilt bis Jahresende 
eine Übergangsfrist für andere Dienste (z. B. KV Connect). Für KIM greifen seit dem 1. Juli spe-
zielle Förderungen. Ärzte und Psychotherapeuten erhalten für die Einrichtung eine einmalige Pau-
schale von 100 € je Praxis zuzüglich einer quartalsweisen Betriebskostenpauschale in Höhe von 
23,40 € pro Quartal je Praxis.
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Tab. 2 – Neuregelungen beim Honorar für den Arztbriefversand
E-Arztbrief
GOP

Neben der bislang geltenden GOP 86900 (28 Cent) für den elektronischen Versand ei-
nes Arztbriefs in Höhe von 28 Cent greift ab sofort eine Strukturförderpauschale (GOP 
01660) für den Versand, die mit einem EBM-Punkt (10,99 Cent) je E-Arztbrief bewertet 
ist. Insgesamt erhält der Versender somit 38,99 Cent je E-Arztbrief. Für den Empfänger 
gilt unverändert die GOP 86901 (elektronischer Empfang eines Arztbriefs: 27 Cent).

E-Arztbrief
Honorardeckelung

Die Pauschalen 86900 und 86901 sind auf einen gemeinsamen Maximalwert in Höhe 
von 23,40 € je Quartal und Arzt gedeckelt. Für die neue Strukturförderpauschale gibt 
es keine Höchstgrenze. Sie wird zudem extrabudgetär vergütet. Die Neuregelung gilt 
zunächst für drei Jahre.

Faxversand Die neue GOP 40111 löst die alte GOP 40120 (55 Cent) ab. Sie liegt bis Ende Juni 
2021 bei zehn Cent, danach sinkt die Vergütung auf fünf Cent je Arztbrief.

Postversand Die neue Portokostenpauschale 40110 (81 Cent) für Arztbriefe und andere Dokumente 
ersetzt die Versandkostenpauschalen 40120-40126 und die GOP 40144 für Kopien.

Fax- und  
Postversand
Honorardeckelung

Für den Fax- und Postversand greift eine Deckelung, die nach Fachgruppen unter-
scheidet und sich danach richtet, wie viele Arztbriefe die Fachgruppe im Durchschnitt 
verschickt (eine Übersicht bietet die KBV unter: www.bit.ly/32PqgUk).

Kassen übernehmen zweimalige Masernimpfung  
für Gesundheitsberufe 
Laut Beschluss des Gemeinsamen Bundesauschusses (G-BA) haben Beschäftigte im Gesund-
heitswesen künftig Anspruch auf eine zweimalige Impfung gegen Masern als Leistung der gesetz-
lichen Krankenkasse. Zuvor stand den Gesundheitsberufen lediglich eine einmalige Impfung aus-
schließlich aufgrund beruflicher Indikation zulasten der Krankenkassen zu.

Der Kombinationsimpfstoff enthält Masern, Mumps und Röteln sowie bei entsprechender Indika-
tion Varizellen. Der Anspruch gilt ab sofort für alle ab dem Jahr 1971 geborenen Beschäftigten in 
Arztpraxen, bei ambulanten Pflegediensten und in Krankenhäusern.

Mit der Änderung der Impfschutz-Richtlinie folgt der G-BA den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO), die den Impfschutz erst nach einer zweiten Impfung als vollständig 
bezeichnet. Ziel der wiederholten Impfung ist damit die Erhöhung des Impfschutzes. Die Kosten 
für eine Titer-Bestimmung, die ggf. aufgrund von Unklarheiten über den Impfstatus erforderlich 
ist, muss der Patient weiterhin selbst tragen. 

Aufgrund des Ende letzten Jahres beschlossenen Masernschutzgesetzes müssen alle seit 
1.3.2020 in Gesundheitseinrichtungen Beschäftigten einen direkten Nachweis für eine Masern-

schutzimpfung und damit einer entsprechenden Immunität in Form eines Impfausweises oder 
eines ärztlichen Attestes vorweisen. Dabei ist es unerheblich, ob ein direkter Patientenkontakt 
vorliegt oder nicht. Die Frist für den Nachweis der Impfung für bereits Beschäftigte endet am 
31.7.2021. Die Impfpflicht gilt darüber hinaus für weitere öffentliche Einrichtungen wie Kindergär-
ten und Schulen. Auch hier müssen die Beschäftigten und Kinder den Impfschutz nachweisen. 

 Fachrichtung 
Fachrichtung geht ins Detail und zeigt Veränderungen auf, die eine ganz spezielle Fach- 
richtung oder die Meinung der oft starken Fachrichtungslobby betreffen. Dadurch wird  
die Gesamtbranche weiter segmentiert und somit auf spezielle Chancen sowie Risiken 
innerhalb einzelner Marktsegmente hingewiesen.

GYNÄKOLOGIE 
Modellprojekt zur Digitalisierung des Mutterpasses
Das Universitätsklinikum Erlangen und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
testen im Rahmen des auf zweieinhalb Jahre angelegten Projekts SMART derzeit die digitale 
Variante eines Mutterpasses. Die noch komplett analoge Schwangerschaftsvorsorge, in der alle 
Untersuchungsergebnisse und Befunde in einen Mutterpass in Heftform eingetragen werden, soll 
durch eine digitale Lösung ersetzt werden. Hierfür stellt das Bundesministerium für Gesundheit 
3,2 Mio. € bereit.

Ziel ist, Vorsorgeuntersuchungen wie z. B. die Aufzeichnung der Herztöne und das Erstellen von 
Ultraschallbildern sowie im Idealfall auf Basis eines breiten Datenpools Handlungsempfehlungen 
für alle möglichen Situationen im Schwangerschaftsverlauf abzuleiten.

In Planung ist derzeit eine klinische Studie am Uni-Klinikum Erlangen mit insgesamt 500 Pro-
bandinnen. Um übliche Vorsorgeuntersuchungen selbst durchführen zu können, bekommen die 
Schwangeren für zu Hause Wearables wie Smartwatches und verschiedene andere Geräte (Kon-
traktions-Tracker oder tragbare Ultraschallsonden). Ergebnis der Forschungsarbeit ist die Ent-
wicklung einer benutzerfreundlichen App (Firma Refinio) zur Aufzeichnung und Auswertung der 
Messergebnisse bzw. zur Weiterleitung an gynäkologisches Fachpersonal.

Die Optimierung der Schwangerschaftsvorsorge ist dringend notwendig. Ziel ist nicht die Erset-
zung des persönlichen Kontakts zu Ärzten und Hebammen, sondern die Entlastung aller Betei-
ligten. So soll der sinkende Aufwand für Routineuntersuchungen Ressourcen für Schwanger-
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versorgung für die Zukunft sichergestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass auch andere 
Krankenkassen dem Vorbild der TK folgen werden.

Abb. 3 – Aktuelle Zahlen zur HzV – Honorarvolumen (Mrd. €)/Fallzahlen (Mio.) 

1,2 Mrd. € 12 Mio.

1,0 Mrd. € 10 Mio.

1,4 Mrd. € 14 Mio. 

0,8 Mrd. € 8 Mio.
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0 0

14,77 Mio.
13,78 Mio.
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20182016 2017

Quelle: Statista Grafik: REBMANN RESEARCH

NEUROLOGEN 
Unterversorgung: Schmerzmediziner schlagen Alarm
Anlässlich der Eröffnung des Deutschen Schmerz- und Palliativtags am 21.7.2020 haben die 
Schmerzmediziner erneut auf die überaus bedenkliche Versorgungslage in ihrem Fach hinge-
wiesen. Die Zahl der Patienten mit chronischen Schmerzen in Deutschland nimmt zu, was zum 
einen der demografischen Entwicklung (das Risiko für Schmerzerkrankungen steigt mit der Mul-
timorbidität) und zum anderen der modernen Lebensweise (die z. B. zu chronischen Rücken-
schmerzen führen kann) geschuldet ist. Als problematisch erweist sich, dass dem nachweislich 
zunehmenden Versorgungsbedarf eine abnehmende Zahl an Schmerzmedizinern gegenüber-
steht. Dabei kommt es bereits gegenwärtig zu einer Unterversorgung. Die rund 1.200 ambulant 
tätigen Schmerzmediziner haben die Aufgabe, 3,4 Mio. unter schwersten chronischen Schmerzen 
leidende Patienten zu versorgen. Eine flächendeckende Versorgung würde mindestens 10.000 
entsprechend ausgebildete Spezialisten erfordern. Die Schmerzmediziner fordern deshalb Politik 
und Selbstverwaltung auf, endlich die notwendigen Rahmenbedingungen für den Ausbau der 
schmerzmedizinischen Versorgung zu schaffen.

schaften mit kompliziertem Verlauf schaffen. Darüber hinaus trägt das digitale Angebot zur 
Sicherstellung der Versorgung besonders in Gebieten mit geringer Facharztdichte – vor allem in 
ländlichen Regionen – bei.

HAUSÄRZTE
HzV: TK fördert die Digitalisierung 
Mit bundesweit 5,475 Mio. in die Vollversorgungsverträge zur hausarztzentrierten Versorgung 
(HzV) eingeschriebenen Versicherten (Stand: Frühjahr 2020) und weiteren rund 2 Mio. Versicher-
ten in add-on-Verträgen (die über die KVen abgerechnet werden) sowie rund 17.000 teilnehmen-
den Ärzten hat sich die HzV inzwischen als feste Alternative zur kollektivvertraglichen Versorgung 
etabliert. Im Jahr 2018 verzeichnete die Hausärztliche Vertragsgemeinschaft deutschlandweit 
mehr als 14,7 Mio. Behandlungsfälle bei einem Honorarvolumen von über 1,4 Mrd. €. Das Volu-
men ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 % gestiegen (2017: 1,2 Mrd.).

Anfang des Jahres hat die Techniker Krankenkassen (TK) in Zusammenarbeit mit den Landes-
hausärzteverbänden und der Hausärztlichen Vertragsgemeinschaft AG den Vertrag zur hausarzt-
zentrierten Versorgung weiterentwickelt, sodass die Digitalisierung mithilfe der HzV jetzt auch 
in der Regelversorgung stattfindet. Er gilt bundesweit in 13 KV-Regionen und ist zum 1.1.2020 
in Kraft getreten. Neu ist die Förderung der digitalen Vernetzung durch einen sog. Innovations-
zuschlag. Um den Bonus zu erhalten, müssen teilnehmende Hausarztpraxen an die Telematik-
infrastruktur (TI) angeschlossen sein und zudem mindestens drei weitere Kriterien nachweisen. 
Dazu gehören u. a. die Verwendung des elektronischen Heilberufsausweises (eHBA), der digitale 
Versand von Arztbriefen (eArztbrief), die Möglichkeit der Online-Terminbuchung oder der Einsatz 
der Videosprechstunde. Bei Erfüllung der digitalen Vorgaben erhält der Arzt zusätzlich zur Grund-
pauschale einen Bonus von 8 € je HzV-Patienten.

Weitere Neuerungen des HzV-Vertrags:
■  Honorierung des Mehraufwands durch die Betreuung von chronisch kranken Patienten; 

Grundpauschale ab sofort je Quartal (statt Halbjahr) mit 43 € honoriert 
■  Vergütung von Delegationsleistungen (z. B. durch Tele-VERAH®)
■  Erstattung der Nutzung des arriba®-Moduls zur Diagnostik und Therapieempfehlung bei 

Depression

Die TK beschreitet mit den vertraglichen Anpassungen des Hausarztvertrags neue Wege. Erst-
mals werden Anreize für die Digitalisierungsmaßnahmen der Praxen sowie den Ausbau der digi-
talen Gesundheitsversorgung geschaffen. So soll eine innovative und bedarfsgerechte Patienten-
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Bereits seit vielen Jahren kämpfen die Schmerzmediziner für eine flächendeckende Versorgung 
der Schmerzpatienten. Einen ersten Erfolg gab es mit der Verankerung der Schmerztherapie als 
Querschnittsfach in der ärztlichen Approbationsordnung und seit 2016 ist die Schmerztherapie ein 
Pflicht- und Prüfungsfach für Medizinstudierende. Nach wie vor gibt es jedoch keinen Facharzt für 
Schmerzmedizin. Dies führt dazu, dass Schmerzmediziner nicht in der Bedarfsplanung Berück-
sichtigung finden. Gibt ein Schmerzmediziner seinen Praxissitz ab, so sieht die Bedarfsplanung 
momentan lediglich die Neubesetzung durch einen Neurologen vor – unabhängig von dessen 
schmerzmedizinischer Qualifikation. Dies führt zu einer weiteren Ausdünnung der schmerzmedi-
zinischen Versorgung. Die DGS fordert deshalb als ersten Schritt die Aufnahme ihres Fachs in die 
Bedarfsplanung. Hierfür sprechen nicht nur medizinische, sondern auch ökonomische Gründe. 
Unzureichend behandelte akute Schmerzen gehen mit einem steigenden Risiko für eine Chro-
nifizierung einher, was wiederum hohe Behandlungskosten (u. a. in Form einer steigenden Inan-
spruchnahme der stationären Versorgung) und eine erhöhte Mortalität nach sich zieht. Angebote 
im Bereich der schmerzmedizinischen Akutversorgung sorgen hingegen für eine schnellere Mobi-
lität und Arbeitsfähigkeit sowie steigende Lebensqualität der Patienten.

ZAHNÄRZTE
Zahnärztliche Existenzgründungen – Einzelpraxen weiterhin beliebt
Das Interesse an einer Übernahme oder Neugründung von zahnärztlichen Einzelpraxen ist laut 
dem Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) weiterhin groß. So entschieden sich rund 66 % der 
Zahnärzte im Jahr 2018 für die Übernahme einer Einzelpraxis. Der aktuelle InvestMonitor Zahn-
arztpraxis zeigt ein weiter deutlich gestiegenes Investitionsvolumen bei zahnärztlichen Existenz-
gründungen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Finanzierungsvolumen für Einzelpraxisübernah-
men um 7 % auf 394.000 €, bei Neugründungen sogar um 19 % (598.000 €). Abgesehen vom 
Übernahmepreis stellt hier der größte Kostenblock die Einrichtung, vor allem die Ausstattung mit 
medizinisch-technischem Gerät, dar.

Mit Blick auf die Alters- und Geschlechtsstruktur zeichnen sich folgende Trends ab:
■  Gründer unter 30 Jahren entscheiden sich mit 32 % am häufigsten für eine Berufsaus-

übungsgemeinschaft (BAG).
■  Jede zweite Zahnarztpraxis wird von Frauen gegründet.
■  Bei Frauen ist das Durchschnittsalter bei Niederlassung mit 37 Jahren im Vergleich zu ihren 

männlichen Kollegen (35 Jahre) höher.
■  Frauen investieren rund 73.000 € weniger beim Praxiskauf als Männer.
■  In Ostdeutschland ist der Frauenanteil unter den Existenzgründern mit 63 % am höchsten.

■  Die Bereitschaft zur Niederlassung in Kooperationen ist, insbesondere bei Frauen, seit 2016 
rückläufig. Sie sank von 35 % auf 22 %. 

Insgesamt investierten zahnärztliche Existenzgründer in Deutschland in den Jahren 2017/2018 
schätzungsweise 1 Mrd. € in ihre Niederlassung. Dabei wurden 20.000 Arbeitsplätze neu geschaf-
fen bzw. erhalten.

Auch wenn sich immer mehr Zahnärzte für eine Angestelltentätigkeit entscheiden, bleibt die Ein-
zelpraxis die mit Abstand beliebteste Niederlassungsform. Förderlich war in diesem Zusammen-
hang sicherlich die Novellierung der Vorgaben des Bundesmantelvertrages-Zahnärzte (BMV-Z) im 
Februar 2019, bei der die Anstellungsgrenze für angestellte Zahnärzte erneut angehoben wurde 
auf bis zu vier Angestellte je Vertragszahnarzt. Dadurch wurde dem mit dem stetig gestiegenen 
Frauenanteil einhergehenden Trend zur Berufsausübung im Angestelltenverhältnis Rechnung 
getragen. Nach dieser neuen Regelung kann ein Vertragszahnarzt drei, in Ausnahmefällen bis zu 
vier, vollzeitbeschäftigte Zahnärzte anstellen, bei Teilzeitbeschäftigung entsprechend mehr. Diese 
können auch in Zweigpraxen und Berufsausübungsgemeinschaften beschäftigt werden. Die Zahl 
der in Einzelpraxen angestellten Zahnärzte ist zwischen 2014 und 2019 von 5.600 auf 8.187 deut-
lich gestiegen. Die Grenzen zwischen Einzelpraxen und Gemeinschaftspraxen verschwimmen 
folglich zusehends und Einzelpraxen werden bei Gründung zunehmend als Mehrbehandlerpraxen 
eingerichtet. Dieser Trend zeigt sich auch in den gestiegenen Investitionsvolumen bei zahnärzt-
lichen Gründungen.

  Regional 
Neben fachrichtungsspezifischen Kenntnissen sollten auch regionale Besonderheiten 
zur Kenntnis genommen werden, bevor es zu einschneidenden ökonomischen Entschei-
dungen kommt. Regional stellt den Fokus auf die einzelnen KV-/KZV-Bezirke ein und zeigt 
die Veränderungen auf.

Baden-Württemberg: Fernbehandlung wurde ausgeweitet
In Baden-Württemberg ist seit Kurzem die ausschließliche Fernbehandlung neuer Patienten auch 
außerhalb von Modellprojekten erlaubt. Dies folgt aus einer Änderung der Berufsordnung, die am 
1.6.2020 in Kraft trat. Bislang war die Fernbehandlung (per Video, Chat oder Telefon) ohne voraus-
gegangenen Kontakt nur für Bestandspatienten und im Rahmen von Modellprojekten gestattet. 
Infolge der Änderung der Berufsordnung muss der Patient nun zuvor nicht mehr persönlich in 
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der Praxis gewesen sein. Die Landesärztekammer plant eine Erweiterung des Fortbildungspro-
gramms zu digitalen Anwendungen.

Baden-Württemberg hat mit der Aufhebung des ausschließlichen Fernbehandlungsverbots im 
Jahr 2016 im Rahmen von Modellprojekten bundesweit eine Vorreiterrolle eingenommen. Neben 
den positiven Erfahrungen mit dem Modellprojekt DocDirekt dürfte auch die COVID-19-Pandemie 
zur Liberalisierung bei der Fernbehandlung beigetragen haben. Allgemein zeichnet sich hierdurch 
eine Beschleunigung der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen ab.

Selektivverträge in BW: Gute Bilanz bei der eAV
Ein Jahr nach dem Start der elektronischen Arztvernetzung (eAV) - ein Angebot für die ärztlichen 
Teilnehmer der AOK-Haus- und Facharztverträge in Baden-Württemberg - haben die Initiatoren 
positive Bilanz gezogen. Mittlerweile sind 1.700 Praxen an das Netz angeschlossen - Tendenz 
steigend. Ziel ist neben der Reduzierung von Wartezeiten die Integration der Fernbehandlung in 
die tägliche Patientenversorgung.

Die eAV umfasst folgende Elemente: 
■ elektronischer Arztbrief (eArztbrief) 
■ elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 
■  elektronische Medikationsinformation (HAUSKOMET): Die Funktion erlaubt einen unpro-

blematischen, strukturierten Austausch von Medikationsinformationen zwischen Haus- und 
Fachärzten. Ein zentraler, von den Managementgesellschaften HÄVG und Mediverbund AG 
betriebener Server sorgt bei der Speicherung und Weiterleitung für Sicherheit und Aktualität 
der Informationen. Die nutzerfreundliche Gestaltung erlaubt eine unkomplizierte und zeit-
sparende Eingabe der Medikamente durch den Hausarzt. Bei einer Änderung des Medika-
tionsplans durch den Facharzt erhält der Hausarzt eine Pop-up-Benachrichtigung.

Geplant sind künftig ein eEinweisungsbrief und einen eEntlassbrief, was auch eine Anbindung des 
stationären Sektors erlaubt. Ferner wird die Möglichkeit geboten, Telekonsile zwischen Hausärz-
ten und Dermatologen durchzuführen. 

Während gegenwärtig der Widerstand der Ärzte gegen die vom Gesetzgeber fixierten Termine bei 
der TI-Einführung weiter wächst, sind die Anbieter der Selektivverträge in Baden-Württemberg 
- trotz freiwilliger Teilnahme für die Praxen - mit den drei funktionierenden Anwendungen einen 
wesentlichen Schritt voraus. Mit dem Vorsprung bei der Digitalisierung gewinnt die selektivver-

tragliche Versorgung in Baden-Württemberg gegenüber dem Kollektivvertrag weiter an Attraktivi-
tät und sorgt darüber hinaus für mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bei der Behandlung der 
Patienten.

 International 
Modelle, die sich im Ausland bewährt haben, oder besonders forsche marktwirtschaft-
liche Gesundheitskonzepte anderer Länder beeinflussen die Zukunft unseres eigenen  
Systems. Das Wissen über derartige Entwicklungen kann auch in hiesigen Praxen  
richtungsweisende Veränderungsprozesse initiieren. 

Deutsche im OECD-Vergleich auf Platz 5  
bei den Arztbesuchen
Arztbesuche werden in Deutschland vergleichsweise häufig wahrgenommen. Das zeigt eine auf 
OECD-Daten basierende Statista-Grafik. Im Jahr 2018 suchten die Deutschen im Durchschnitt 
fast zehn Mal im Jahr einen Allgemein- oder Facharzt auf (Zahnarztbesuche wurden nicht berück-
sichtigt), während der OECD-Vergleich nur bei 6,6 Besuchen liegt. Spitzenreiter ist trotz relativ 
geringer Zahl der Ärzte pro Kopf und dank des auf die Behandlung vieler Patienten ausgerichteten 
Systems mit knapp 17 Arztbesuchen pro Jahr Südkorea. 

Die Zahl der Arztbesuche findet im deutschen Gesundheitswesen Anlass zur Diskussion. Kriti-
siert wird von Ärzten die Mentalität der Deutschen, bereits bei leichtem Fieber eine Notfallam-
bulanz aufzusuchen. Viele Arztbesuche seien aus medizinischen Gründen nicht notwendig. Um 
die Lage zu entspannen, wurde das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) eingeführt. 
Dieses zielt konkret auf die Entlastung des Gesundheitssystems, ein größeres Angebot offener 
Sprechstunden und den Ausbau der zentralen Terminvermittlung am Telefon, um so Wartezeiten 
bei der Terminvergabe zu reduzieren. 

Besonders wenige Arztbesuche sind laut Statistik in Schweden zu verzeichnen, deren Gesund-
heitswirtschaft in besonderem Maße auf Effizienz ausgerichtet ist. Um unnötigen Arztbesuchen 
entgegenzuwirken, müssen Patienten je Arztbesuch eine Selbstbeteiligung von 200 Schwedi-
schen Kronen (ca. 19 €) bezahlen und durch die verbreitete Nutzung von E-Health-Lösungen wie 
Chats und Videosprechstunden werden Ressourcen gebündelt.
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blierte und speziell qualifizierte Pflegefachpersonal soll an der Universität Witten/Herdecke, der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar und der Katholischen Hochschule München 
weitergebildet werden. Gefördert wird die Initiative von der Robert Bosch Stiftung und dem Deut-
schen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK).

Angestrebt wird, den CHN ihr eigenes Handlungsfeld zu übertragen, sodass sie in Zeiten der 
Überalterung der Ärzteschaft, den steigenden Teilzeitquoten und Verteilungsproblemen zwischen 
Stadt und Land einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Versorgung leisten können. Sie steuern, 
koordinieren, beraten, überwachen und leiten insbesondere chronisch erkrankte und multimor-
bide Menschen und unterstützen sie bei der Bewältigung des Alltags. Ziel ist die qualitative und 
quantitative Sicherung sowie Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege. Aufgabe der 
Politik soll nun die strukturelle Verankerung des neuen Berufsbilds im Gesundheitssystem sein.
In Kooperation mit dem DBfK führt die Agnes-Karll-Gesellschaft mit Unterstützung der Robert 
Bosch Stiftung das Projekt Community Health Nurse bereits seit dem Jahr 2017 durch. Der erste 
Teil des Projekts befasste sich mit der Erstellung eines Aufgaben- und Leitprofils von CHN in 
Deutschland. Dies machte die Erforderlichkeit von hochschulischen Qualifizierungsmöglichkeiten 
deutlich. Der zweite Teil beschäftigte sich aus diesem Grund mit der Planung des entsprechen-
den Studiengangs.

In Ländern wie Kanada, Finnland und Slowenien hat sich das Berufsbild etabliert und bewährt. 
Hier wirkt das speziell qualifizierte Pflegefachpersonal bereits in der primären Gesundheitsver-
sorgung mit.

BARMER gründet Institut für Gesundheitssystemforschung
Die BARMER hat ein eigenes Institut für Gesundheitssystemforschung (bifg) gegründet. Die orga-
nisatorisch selbstständige Einheit innerhalb der zweitgrößten Krankenkasse Deutschlands glie-
dert sich in drei Forschungsbereiche (strategische Analysen, Gesundheitssystemforschung sowie 
Medizin und Versorgungsforschung) und wird durch einen wissenschaftlichen Beirat begleitet.

Das bifg soll über den freien Zugang zum umfangreichen Daten- und Analysematerial der Kran-
kenkasse und über die Kooperation mit externen Akteuren als Kompetenzzentrum für die Ver-
sorgungs- und Gesundheitssystemforschung dienen. Ziel ist es, Analysen und Konzepte ins-
besondere zu Versorgungs- und Systemfragen im medizinischen und pflegerischen Bereich zu 
erarbeiten. Unter der neuen Webpräsenz bifg.de stehen umfassende Informationen, Statistiken, 

Abb. 4 –  OECD-Vergleich der durchschnittlichen Arztbesuche pro Person und Jahr:  
Top 5 vs. Bottom 5
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Seit 2004 stieg die Anzahl der Arztbesuche in Deutschland kontinuierlich an. Zuletzt blieb die Zahl 
der Arztbesuche, die durch die Bundesbürger pro Jahr wahrgenommen wurde, auf konstantem 
Niveau. Bereits seit dem Jahr 2013 liegt die Anzahl bei 9,9 Besuchen pro Jahr. Im 10-Jahres-Ver-
gleich ist die Anzahl der Arztbesuche um 1,7 gestiegen. 2009 lag sie noch bei 8,2 Arztbesuchen 
pro Jahr und Kopf.

 Trend 
Auch Trend soll helfen, kreative Beratungsinhalte zu generieren. Visionäre Ideen aus  
der Welt der Heilberufler, ein besonders Nutzen bringender Einsatz der Technik oder  
effiziente Rationalisierungskonzepte werden vorgestellt. 

Neuer Studiengang Community Health Nursing
Ab dem kommenden Wintersemester 2020/2021 soll es an drei deutschen Hochschulen den 
neuen Masterstudiengang Community Health Nursing (CHN) geben. Das im Ausland bereits eta-
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Auswertungen rund um das Gesundheitswesen zur Verfügung. Enthalten sind auch die klassi-
schen jährlichen BARMER-Reports zu den wichtigsten Leistungsbereichen oder Schwerpunkt-
themen (Arzneimittelreport, Arztreport, Gesundheitsreport etc.) sowie wissenschaftliche Studien, 
Sonderauswertungen und Fachartikel.

Im Zeitalter von Digitalisierung und Big Data gilt der richtige Umgang mit den fast unbegrenz-
ten Datenmengen als zentrale Herausforderung. Die BARMER hat hieraus die richtigen Schlüsse 
gezogen. Die gesetzlichen Krankenkassen verfügen über wertvolle Daten und Informationen, die 
in der Vergangenheit jedoch weitgehend brach lagen. Die Potenziale dieser Daten für die Gesund-
heitssystem- und Versorgungsforschung sind groß. Über den freien Zugang sowie die Multipli-
kation und Kombination mit weiteren Informationen durch externe Experten können sie einen 
wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Versorgung und des Gesundheitssystems leisten. Auch 
der Zeitpunkt der Gründung des bifg ist günstig. Die Bereitschaft zu Reformen und innovativen 
Konzepten zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der Versorgung dürfte nach Bewältigung 
der COVID-19-Pandemie bei allen relevanten Akteuren besonders hoch sein. Im Gegenzug hat 
auch die Krankenkasse einen Nutzen. Ihr bietet sich die Chance, sich im Wettbewerb unter den 
großen gesetzlichen Krankenkassen positiv hervorzuheben und eine aktive Rolle bei der Gestal-
tung künftiger Versorgungskonzepte zu übernehmen.

Eine Kurzübersicht über das bifg finden Sie unter: www.bit.ly/2GmPy4z

AU-Bescheinigung per Videokonsultation
Patienten können künftig auch im Rahmen einer Videosprechstunde eine Bescheinigung der 
Arbeitsunfähigkeit (AU) erhalten. Dies geht aus einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) vom 16.7.2020 zur Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie hervor. Bislang 
sah das Verfahren einen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt vor. Eine Ausnahme gab es in die-
sem Jahr bereits während der Hochphase der Corona-Pandemie, als eine telefonische AU-Attes-
tierung möglich war.

Für die Video-AU Bescheinigung gelten folgende Voraussetzungen und Regelungen: 
■  Der Patient muss der Praxis bekannt sein.
■  Die Erkrankung erlaubt eine Untersuchung per Videosprechstunde.
■  Bei einer erstmaligen Feststellung darf die AU-Bescheinigung für maximal sieben Kalen-

dertage ausgestellt werden. Für eine weitere Krankschreibung ist der Patient verpflichtet, 
persönlich in die Praxis zu kommen.

■  Eine AU-Folgeverordnung per Videosprechstunde (auch über einen längeren Zeitraum als 
7 Tage) ist dann möglich, wenn der Patient für die erste Krankschreibung die Praxis auf-
gesucht hat. 

■  Krankschreibungen ausschließlich auf Basis eines Telefonates, einer Chat-Befragung oder 
eines Online-Fragebogens sind nicht gestattet.

Ein Anspruch der Patienten auf eine Krankschreibung während der Online-Konsultation besteht 
nicht. Der G-BA betont, dass trotz des Beschlusses die unmittelbare persönliche Untersuchung 
durch den Arzt weiterhin als Standardverfahren für die AU-Feststellung gilt. 

Auslöser für die Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie war nicht die Corona-Pandemie, 
sondern die Aufhebung des Fernbehandlungsverbots. Die Video-AU folgt ebenso wie das elek-
tronische Konzept als logische Konsequenz der Videosprechstunde. Die KBV hatte im G-BA 
gegen die Neuregelung gestimmt.

Neben der obigen Regelung nahm der G-BA weitere Änderungen der AU-Richtlinie vor:
■  Elektronische AU-Bescheinigung für die Krankenkasse: Ab dem 1.1.2021 erfolgt eine digi-

tale Ausfertigung der AU-Bescheinigung für die Krankenkasse, diese wird elektronisch 
übermittelt.

■  Ergänzung der Ausnahmetatbestände: Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 Pfle-
gezeitgesetz (Arbeitnehmer haben das Recht, zur Versorgung eines pflegebedürftigen 
Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit 
fernzubleiben; als Entgeltersatzleistung greift das Pflegeunterstützungsgeld) stellt keine 
Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie dar.
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Fortbildungsveranstaltungen 2020

Die Zukunft des niedergelassenen Arztes liegt in der Kooperation.

Seminarinhalt:  n  Kooperationsformen unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten

 n  Abrechnungsproblematik der einzelnen Kooperationsformen
 n Der Weg zur richtigen Kooperation
 n Wertsicherung der Praxis
 n Nachfolgeregelung durch Kooperationsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten zur Selbständigkeit sind so günstig  
wie noch nie.

Seminarinhalt:  n  Einstiegsvarianten in Kooperationsformen
 n  Teilzulassung
 n Anstellungsmodelle
 n Praxisübernahme
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierungsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die Termine sowie den Veranstaltungsort erfahren Sie bei uns.

Von der Landesärztekammer Baden-Württemberg
anerkannte Fortbildungen für Ärzte und Zahnärzte

Referenten:
Martin Graf
Geschäftsführer H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater 
Lehrbeauftragter der Hochschule für Gesundheitswesen DHBW
Dozent IBG Institut

Dragisa Macos
Prokurist H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater
Dozent IBG Institut

Burkhard Bedei
Langjähriger Mitarbeiter der KV-Nord-Württemberg,
Mitautor unterschiedlichster Fachliteratur

Ulrike Hespeler
Assessorin der Landesärztekammer Baden-Württemberg

Kooperation?

Praxis oder Klinik?

3 
Fortbildungs-

punkte

3 
Fortbildungs-

punkte
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Ärztestammtische 2020
Für unsere Mandanten sind wir gerne bereit vor Ort einen Ärztestammtisch zu folgenden Themen durchzuführen

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH

Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart
Fon +49 711 / 2489773
Fax +49 711 / 282791
E-Mail mail@hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

2020 haben Sie so gute Möglichkeiten wie noch 
nie, eine berufliche Veränderung vorzunehmen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n  Teilzulassung mit  
Angestelltenverhältnis, 

	 n Vollzulassung,
	 n Juniorpartner,
	 n Finanzierung,
	 n öffentliche Fördermittel.

Welche Kooperation ist sinnvoll?

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n Kooperationsformen, 
	 n Honorarauswirkungen,
	 n  Betriebswirtschaftliche  

Gestaltungsmöglichkeiten.

Praxisabgabe und Nachfolge rechtzeitig planen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie, wie 
und wann man rechtzeitig beginnt die Nachfolge  
zu planen.

Nutzen Sie unser Know-how!



QUID
H.U.G Quartalsinformation

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH
Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart

Tel. 0711-2489773
Fax 0711-282791
mail@hug-beratung.de
www.hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

 Healthcare/Gesundheitswesen
 n Hausärzte
 n Fachärzte
 n Zahnärzte
 n MVZ
 n Apotheker
 n Tageskliniken ambulant/stationär
 n Kliniken
 n Krankengymnasten/Physiotherapeuten
 n Sonstige Heilberufsangehörige

 Competition/Wettbewerb
 n Einzelpraxis
 n Berufsausübungsgemeinschaft örtlich/überörtlich
  - BGB Gesellschaft
  - Partnerschaftsgesellschaft
  - Medizinisches Versorgungszentrum
 n Organisationsgemeinschaft
  - Praxisgemeinschaft
  - Gerätegemeinschaft
  - ausgelagerte Praxistätigkeit

 Center/Schaltstelle
 n Controlling
 n Liquiditätsplanung
 n Unternehmensbewertung
 n Basel II/Rating
 n Existenzgründung
 n Betriebsübergabe
 n RKW-Beratung
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierung
 n Leasing
 n Altersvorsorge
 n Fortbildung
 n Zulassungswesen/Kassenrecht
 n Abrechnungsanalyse
 n anerkannte LÄK – BW Fortbildungsveranstaltungen
 

Unternehmensgründung:  
1988

Geschäftsführer:  
Martin Graf

Beraterteam:   
Martin Graf, Dragisa Macos,  
Achim Bacher

Vertragsarztexperte:  
Burkhard Bedei

Seminarorganisation:  
Susanne Ullrich

Sekretariat:  
Hakibe Elezi


